
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 

Die nachstehenden Reisebedingungen werden Bestandteil des 

zwischen dem Reiseveranstalter und dem Kunden abgeschlos-

senen Pauschalreisevertrages i.S.d. § 651a BGB und ergänzen 

insoweit die gesetzlichen Bestimmungen. 

1. Reisevertrag 

1.1 Mit der Reiseanmeldung bietet der Kunde der ULTRA-

MAR Touristik International GmbH (nachfolgend kurz 

„ULTRAMAR“ oder „Reiseveranstalter“) den Abschluss 

des Reisevertrages verbindlich an. Grundlage dieses An-

gebots sind die Reiseausschreibung und die ergänzen-

den Informationen des Reiseveranstalters für die jewei-

lige Reise, soweit diese dem Kunden vorliegen. 

1.2 Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per 

Telefax oder auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) 

erfolgen, nachdem der Kunde vom Reiseveranstalter i.S. 

des Art. 250 §§ 1-3 EGBGB ordnungsgemäß informiert 

wurde.  

1.3 Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von 

Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für 

seine eigenen einzustehen, sofern er diese Verpflichtung 

durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung über-

nommen hat. 

1.4 Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den Reise-

veranstalter zustande. Sie bedarf keiner bestimmten 

Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird 

der Reiseveranstalter dem Kunden eine schriftliche Rei-

sebestätigung übermitteln. Hierzu ist er nicht verpflich-

tet, wenn die Buchung durch den Kunden weniger als 7 

Werktage vor Reisebeginn erfolgt. 

1.5 Weicht der Inhalt der Bestätigung vom Inhalt der Anmel-

dung ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstal-

ters vor, an das er für die Dauer von zehn Tagen gebun-

den ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses 

neuen Angebotes zustande, sofern der Reiseveranstalter 

auf die Änderungen hingewiesen und im Übrigen seine 

vorvertraglichen Informationspflichten gem. Art. 250 §§ 

1-3 EGBGB erfüllt hat. Die Annahme des Kunden erfolgt 

durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder vollstän-

dige Zahlung gegenüber dem Reiseveranstalter. 

1.6 Dritte und Leistungsträger (Hotels, Beförderungsunter-

nehmen, etc.) sind nicht vom Reiseveranstalter bevoll-

mächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu ge-

ben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbar-

ten Inhalt des Reiseveranstalters abändern, über die 

vertraglich zugesagten Leistungen des Reiseveranstal-

ters hinausgehen oder im Widerspruch zur Reiseaus-

schreibung stehen. 

1.7 Orts- und Hotelprospekte, sowie Internetausschreibun-

gen, die nicht vom Reiseveranstalter herausgegeben 

werden, sind für den Reiseveranstalter und dessen Leis-

tungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht durch 

ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden zum Ge-

genstand der Reiseausschreibung oder zum Inhalt der 

Leistungspflicht gemacht wurden.  
1.8 Leistungen, die als Fremdleistungen direkt vom Kunden 

bei Drittunternehmen gebucht werden, gehören nicht 

zum Leistungsumfang des Reiseveranstalters.  
 

2. Zahlung 

2.1 Mit Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung und 

Reiserechnung ist eine Anzahlung von 25 % des Reise-

preises pro Person zu zahlen. Entsprechendes gilt für 

Ferienwohnungen pro Wohneinheit. Versicherungsprä-

mien sind sofort bei Buchung fällig.   

2.2 Die Restzahlung ist 30 Tage vor Reiseantritt ohne 

nochmalige Aufforderung zu leisten.  

2.3 Bei Buchungen, die weniger als 4 Wochen vor Reisebe-

ginn erfolgen, ist der gesamte Reisepreis sofort fällig. 

2.4 Zahlungen können in bar oder per Überweisung getätigt 

werden. 

2.5 Gehen der Anzahlungsbetrag oder die Restzahlung nicht 

rechtzeitig ein, und wird auch nach Aufforderung unter 

Fristsetzung keine Zahlung geleistet, ist ULTRAMAR be-

rechtigt vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz 

zu fordern. In diesem Fall erhebt ULTRAMAR die aus Zif-

fer 5 ersichtlichen Rücktrittskosten (Stornogebühren).  

 

3. Leistungsänderungen 

3.1 Der Reiseveranstalter ist berechtigt, aus organisatorisch 

notwendigen und nicht vorhersehbaren Gründen einzel-

ne Leistungen zu ändern. Änderungen wesentlicher Rei-

seleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisever-

trages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden 

und vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben 

herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Än-

derungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt 

der Reise nicht beeinträchtigen. 

3.2 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unbe-

rührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln 

behaftet sind. 

3.3 Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über 

wesentliche Leistungsänderungen nach Kenntnis von 

dem Änderungsgrund gem. § 651f II BGB zu informieren. 

3.4 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 

Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich 

vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an 

einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, 

wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche 

Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus seinem An-

gebot anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte unver-

züglich nach der Erklärung des Reiseveranstalters über 

die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der Rei-

se diesem gegenüber geltend zu machen.  

3.5 Beschriebene Tierbeobachtungen können nicht garan-

tiert werden, da es sich um Naturerlebnisse mit freile-

benden, wilden Tieren handelt, deren Verhalten nicht zu 

100 % vorhersehbar ist. Im Fall keiner Sichtung ist keine 

Erstattung des Reisepreises möglich. 

 

4. Preisanpassung 

Der Reiseveranstalter behält sich vor, vor Vertragsab-

schluss berechtigte Preisänderungen zu erklären. Eine 

vorvertragliche Preisanpassung kann aus den folgenden 

Gründen notwendig werden: 

4.1 Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages 

bestehenden Personenbeförderungskosten, so kann der 

Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berech-

nung erhöht werden: 

a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung 

kann der Reiseveranstalter von dem Kunden den 

Erhöhungsbetrag verlangen. 

b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungs-

unternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, 

zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl 

der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmit-

tels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungs-

betrag für den Einzelplatz kann der Reiseveran-

stalter von dem Kunden verlangen. 

4.2 Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehen-

den Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren dem 

Reiseveranstalter gegenüber erhöht, so kann der Reise-

preis um den entsprechenden anteiligen Betrag herauf-

gesetzt werden. 

4.3 Sollte eine Änderung der Wechselkurse nach Abschluss 

des Reisevertrages vorliegen, kann der Reisepreis in 

dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise da-

durch für den Reiseveranstalter verteuert hat. 

4.4 Im Fall einer nachträglichen Änderung des Reisepreises 

werden Sie unverzüglich informiert. Preiserhöhungen ab 

dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preis-

erhöhungen von mehr als 8 % sind Sie berechtigt, ohne 

Kosten vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teil-

nahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu ver-

langen, wenn der Reiseveranstalter eine solche Reise 

ohne Mehrpreis aus seinem Angebot anbieten kann. 

4.5 Bei einem Vertrag über die Erbringung einer Beherber-

gungsleistung ohne weitere Reiseleistungen ist zusätz-

lich erforderlich, dass zwischen Vertragsschluss und 

dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen 

und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertrags-

schluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss 

für den Veranstalter nicht vorhersehbar waren. 

 

5. Rücktritt durch den Kunden 

5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise 

zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem Reisever-

anstalter zu erklären. Falls die Reise über einen Vermitt-

ler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem ge-

genüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, 

den Rücktritt schriftlich bzw. auf einem dauerhaften Da-

tenträger zu erklären. 

5.2 Bei einem Rücktritt des Kunden vor Antritt der Reise 

steht dem Reiseveranstalter anstelle des Reisepreises 

eine Rücktrittsentschädigung zu (§ 651h BGB), sofern er 

den Rücktritt nicht zu vertreten hat und/oder keine un-

vermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände i.S.d. § 

651h III BGB vorliegen. 

5.3 Der Reiseveranstalter hat diesen Entschädigungsan-

spruch zeitlich gestaffelt, also unter Berücksichtigung 

der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich 

vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Ver-

hältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berech-

nung der Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwen-

dungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwen-

dungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Ent-

schädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 

Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet: 

 

a) bei allen von ULTRAMAR veranstaltete Flugpau-

schalreisen/Pauschalreisen ohne Flug – ausge-

nommen Schiffsreisen/Kreuzfahrten werden 

bis 93 Tage vor Reiseantritt 25 %, 

ab 92. bis 62. Tag vor Reiseantritt 40 %, 

ab 61. bis 31. Tag vor Reiseantritt 60 %, 

ab 30. bis 18. Tag vor Reiseantritt 80 %, 

ab 17. bis 3. Tag vor Reiseantritt 90 %, 

ab 2. bis 1. Tag vor Reiseantritt und bei 

Nichtantritt 98 % des Reisepreises als Ersatzan-

spruch gefordert. 

b) bei allen von ULTRAMAR veranstaltete Schiffsrei-

sen/Kreuzfahrten werden 

bis 48. Tag vor Reiseantritt 35 %, 

ab 47. bis 22. Tag vor Reiseantritt 45 %, 

ab 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 80 %, 

ab 14. Tag vor Reiseantritt und bei Nichtantritt  

der Reise 98 % des Reisepreises als Ersatzan-

spruch gefordert. 

5.4 Zusätzlich kann der Preis vermittelter Leistungen 

(Versicherungen, Visa, etc.) in voller Höhe anfallen. 

5.5 Dem Kunden bleibt es unbenommen, den Nachweis zu 

führen, dass dem Reiseveranstalter im Zusammenhang 

mit dem Rücktritt keine oder wesentlich geringere Kos-

ten entstanden sind. 

5.6 Der Reiseveranstalter kann anstelle der unter Ziff. 5.3 

genannten Pauschalen einen konkret berechneten Ent-

schädigungsanspruch als Ersatz für die getroffenen Rei-

sevorkehrungen und für seine Aufwendungen geltend 

machen. Maßgeblich für die Berechnung des Ersatzes 

ist der Reisepreis unter Abzug der ersparten Aufwen-

dungen und etwaigen anderweitigen Verwendungen der 

Reiseleistungen. In diesem Fall wird der Reiseveranstal-

ter die konkrete Entschädigung berechnen und begrün-

den. 

5.7 Das Recht des Kunden auf Vertragsübertragung nach § 

651e BGB bleibt von den vorstehenden Bestimmungen 

unberührt. 

 

6. Umbuchungen 

6.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf 

Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reise-

ziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, der 

Beförderungsart oder der Fluggesellschaft besteht nicht, 

sofern der Reiseveranstalter seine vorvertraglichen In-

formationspflichten gem. Art. 250 §§ 1-3 EGBGB erfüllt 

hat. Sollen auf Wunsch des Kunden nach Vertragsab-

schluss und bis zum 31. Tag vor Reiseantritt Änderun-

gen hinsichtlich des Reisetermins, des Ortes des Reise-

antritts, der Unterkunft, der Beförderungsart oder der 

Fluggesellschaft vorgenommen werden, wird der Reise-

veranstalter dem Kunden die tatsächlich anfallenden 

Kosten pro Person berechnen. Zusätzlich gilt ein Bear-

beitungsentgelt von 45 Euro als vereinbart. 

6.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die ab dem 30. Tag 

vor Reiseantritt erfolgen, können, sofern ihre Durchfüh-

rung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Rei-

severtrag gemäß Ziffer 5. zu den dort genannten Bedin-

gungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt 

werden. Dieses gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die 

nur geringfügige Kosten verursachen. 

 

7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge 

vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen Gründen, die 

der Reiseveranstalter nicht zu vertreten hat, nicht in An-

spruch, so wird sich der Reiseveranstalter bei den Leis-

tungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendun-

gen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich 

um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn 

eine Erstattung nicht möglich gemacht werden kann 

oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche 

Bestimmungen entgegenstehen. 

 

8. Rücktritt und Kündigung durch Reiseveranstalter 

Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor An-

tritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach 

Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: 

a) Ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende 

die Durchführung der Reise ungeachtet einer Ab-

mahnung nachhaltig stört oder wenn er sich in 

solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die so-

fortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 

Kündigt der Reiseveranstalter deshalb den Ver-

trag, so behält er den Anspruch auf den Reise-

preis, er muss sich jedoch den Wert der ersparten 

Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrech-

nen lassen, die er aus einer anderweitigen Ver-

wendung der nicht in Anspruch genommenen 

Leistung erlangt. 

b) Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder 

behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, 

wenn in der Reiseausschreibung für die entspre-

chende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl 

und die Frist, binnen derer der Rücktritt des Rei-

severanstalters möglich ist, hingewiesen wurde, in 

der im Vertrag bestimmten Frist, spätestens je-

doch bis 28 Tage vor Reisebeginn. In jedem Fall 

ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden 

unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für 

die Nichtdurchführung der Reise hiervon in 

Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklä-

rung unverzüglich zuzuleiten. Bereits geleistete 

Zahlungen auf den Reisepreis erhält der Kunde 

unverzüglich zurück. 

 

9. Mitwirkungspflichten des Kunden 

9.1 Werden Reiseleistungen nicht vertragsgemäß erbracht, 

kann der Kunde Abhilfe verlangen. Der Kunde ist ver-

pflichtet, dem Reiseveranstalter einen aufgetretenen 

Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat 

gegenüber der Reiseleitung vor Ort, deren Kontaktdaten 

in den Reiseunterlagen stehen, und gegenüber dem 

Reiseveranstalter zu erfolgen. Ist eine Reiseleitung nicht 

vorhanden oder erreichbar, so sind etwaige Reisemän-

gel dem Reiseveranstalter an dessen Sitz zur Kenntnis 

zu geben (Anschrift siehe Ziffer 21). 

9.2 Vertragliche Minderungsansprüche (§ 651m BGB) und 

Schadensersatzansprüche (§ 651n BGB) sind ausge-

schlossen, sofern der Kunde die Mängelanzeige schuld-
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haft unterlässt. Die örtliche Reiseleitung ist beauftragt 

für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist 

nicht befugt, Ansprüche des Kunden anzuerkennen. 

9.3 Will der Kunde den Reisevertrag wegen eines Reise-

mangels der in § 615i BGB bezeichneten Art nach § 

615l BGB oder aus wichtigem, für den Reiseveranstalter 

erkennbaren Grund kündigen, hat er dem Reiseveran-

stalter zuvor eine angemessene Frist zu setzen. Dies gilt 

nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom 

Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die soforti-

ge Kündigung des Vertrages durch ein besonderes, für 

den Reiseveranstalter erkennbares Interesse des Kun-

den gerechtfertigt ist. 

9.4 Schäden oder Zustellungsverzögerungen des Gepäcks 

des Kunden bei Flugreisen muss der Kunde unverzüg-

lich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R) bei 

der zuständigen Fluggesellschaft vornehmen. Flugge-

sellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn 

die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die 

Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 

Tagen und bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach 

Aushändigung, zu erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, 

die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck 

der Reiseleitung oder der örtlichen Vertretung des Ver-

anstalters anzuzeigen. 

9.5 Der Kunde hat den Reiseveranstalter zu informieren, 

wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen (Flugschein, 

Hotelgutscheine, etc.) nicht innerhalb der vom Reisever-

anstalter mitgeteilten Frist erhält. 

 

10. Haftung des Reiseveranstalters 

10.1 Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfalts-

pflicht eines ordentlichen Kaufmanns für die gewissen-

hafte Reisevorbereitung, die sorgfältige Auswahl und 

Überwachung der Leistungsträger und die ordnungsge-

mäße Erbringung der bestätigten Reiseleistungen auf 

der Grundlage des jeweiligen Angebotes. 

10.2 Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für 

Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den drei-

fachen Reisepreis beschränkt, 

 

a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich 

noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 

b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Kun-

den entstehenden Schaden allein wegen eines 

Verschuldens eines Leistungsträgers verantwort-

lich ist. 

 

Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche auf-

grund internationaler Abkommen bleiben von der Be-

schränkung unberührt. 

10.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörun-

gen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang 

mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermit-

telt werden, wenn diese Leistungen in der Reiseaus-

schreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich 

und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als 

Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, 

dass sie für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der 

Reiseleistungen des Reiseveranstalters sind. 

10.4 Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringen-

de Reiseleistung internationale Übereinkommen oder 

auf solchen beruhende gesetzliche Vorschriften, nach 

denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur unter be-

stimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen ent-

steht oder geltend gemacht werden kann oder unter be-

stimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann 

sich der Reiseveranstalter hierauf berufen. 

 

11. Geltendmachung von Ansprüchen 

11.1 Ansprüche gegen den Reiseveranstalter hat der Reisen-

de gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu ma-

chen. Die Geltendmachung kann auch über den Reise-

mittler erfolgen, wenn die Pauschalreise oder touristi-

sche(n) Einzelleistungen über diesen Reisevermittler ge-

bucht waren. Eine Geltendmachung auf einem dauerhaf-

ten Datenträger wird empfohlen. 

11.2 Der Reiseveranstalter ist nicht zur Teilnahme an Streit-

beilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-

stelle verpflichtet und nimmt nicht an Streitbeilegungs-

verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. 

 

12. Verjährung 

Die Schadensersatzansprüche des Reisenden verjähren 

nach der Regelverjährungsfrist. Im Übrigen gelten die 

gesetzlichen Verjährungsfristen. Ersatzansprüche des 

Reiseveranstalters verjähren nach sechs Monaten ab 

dem Reiseende. Für Pauschalreisen beginnt die Verjäh-

rungsfrist mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag 

nach enden sollte. 

 

13. Sonderleistungen und Vergünstigungen 

Von ULTRAMAR ausgeschriebene Sonderleistungen und 

Vergünstigungen sind ausdrücklich nur bei den von 

ULTRAMAR veranstalteten Reisen gültig. Für Regelungen 

anderer Veranstalter ist ULTRAMAR nicht verantwortlich. 

 

14. Informationspflichten über die Identität des ausführen-

den Luftfahrtunternehmens 

Nach der EU-VO 2111/2005 zur Unterrichtung von Flug-

gästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtun-

ternehmens ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den 

Kunden bei der Buchung über die Identität der ausfüh-

renden Fluggesellschaft der im Zusammenhang mit der 

gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleis-

tungen zu informieren. Steht bei der Buchung die aus-

führende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der Rei-

severanstalter verpflichtet, dem Kunden die Fluggesell-

schaft/-en zu nennen, die wahrscheinlich den Flug 

durchführen wird bzw. werden. Sobald der Reiseveran-

stalter weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchfüh-

ren wird, muss er den Kunden informieren. Wechselt die 

dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte 

Fluggesellschaft, muss der Reiseveranstalter den Kun-

den über den Wechsel informieren. Der Reiseveranstal-

ter muss unverzüglich alle angemessenen Schritte ein-

leiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie 

möglich über den Wechsel unterrichtet wird. Im Rahmen 

des Codesharings ist es möglich, dass die vom Reise-

veranstalter genannte Fluggesellschaft den Flug ganz 

oder teilweise durch verbundene Fluggesellschaften 

durchführen lässt. Der Reiseveranstalter wird dies dem 

Kunden schnellstmöglich nach Kenntnis mitteilen. Eine 

Leistungsänderung ist damit nicht verbunden. Die von 

der EU-Kommission auf der Basis der EU-VO 2111/2005 

veröffentlichte „gemeinschaftliche Liste“ unsicherer 

Fluggesellschaften ist unter  

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-

ban/index_de.htm abrufbar. 

 

15. Pass-, Visa-, Einreise- und Gesundheitsbestimmungen 

15.1 Der Reiseveranstalter informiert den Kunden über die 

Pass- und Visaerfordernisse, sowie über gesundheitspo-

lizeiliche Formalitäten, die für die Reise und den Aufent-

halt erforderlich sind und die ungefähre Dauer, die für 

eine Beschaffung etwaiger Dokumente erforderlich ist. 

Der Kunde ist jedoch für die Einhaltung aller für die 

Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst 

verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefol-

gung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu Lasten 

des Kunden, ausgenommen, wenn sie durch eine 

Falsch- oder Nichtinformation durch den Reiseveranstal-

ter bedingt sind. 

15.2 Sollten Einreisevorschriften einzelner Länder vom 

Kunden nicht eingehalten werden, so dass der Kunde 

deshalb an der Reise verhindert ist, kann der Reisever-

anstalter den Kunden mit den entsprechenden Rück-

trittsgebühren belasten. 

15.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige 

Erteilung und den Zugang notwendiger Visa, Reisege-

nehmigungen und/oder sonstiger Dokumente durch die 

jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde den 

Reiseveranstalter mit der Besorgung beauftragt hat, es 

sei denn, dass der Reiseveranstalter eigene Pflichten 

schuldhaft verletzt hat. 

 

16. Reiseversicherungen 

Sofern nicht anders erwähnt, sind im Reisepreis keine 

Versicherungen enthalten. Es wird der Abschluss einer 

Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruchsversicherung 

und einer Versicherung zur Deckung der Rückführungs-

kosten bei Unfall oder Krankheit empfohlen. 

 

17. Zollbestimmungen 

Der Kunde ist verpflichtet, sowohl die Zollbestimmungen 

des bereisten Landes als auch die des Heimatlandes zu 

beachten. Der Kunde ist verpflichtet, sich selbst über die 

geltenden Vorschriften zu informieren. 

 

18. Rechtswahl 

Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und 

dem Reiseveranstalter findet ausschließlich deutsches 

Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte 

Rechtsverhältnis. Soweit bei Klagen des Kunden gegen 

den Reiseveranstalter im Ausland für die Haftung des 

Reiseveranstalters dem Grunde nach nicht deutsches 

Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfol-

gen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe 

von Ansprüchen des Kunden ausschließlich deutsches 

Recht Anwendung. 

 

19. Gerichtsstand 

19.1 Der Kunde kann den Reiseveranstalter nur an dessen 

Sitz verklagen. 

19.2 Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Kunden ist 

der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen ge-

gen Kunden bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, 

die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder 

privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz 

oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-

hebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz 

des Reiseveranstalters vereinbart. 

19.3 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 

a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht ab-

dingbaren Bestimmungen internationaler Ab-

kommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem 

Kunden und dem Reiseveranstalter anzuwenden 

sind, etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt 

oder 

b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwend-

bare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mit-

gliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für 

den Kunden günstiger sind als die nachfolgenden 

Bestimmungen oder die entsprechenden deut-

schen Vorschriften. 

 

20. Allgemeine Bestimmungen 

Die Unwirksamkeit der einzelnen Bestimmungen des 

Reisevertrages und dieser Bedingungen hat nicht die 

Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages und dieser 

Bedingungen zur Folge. 

 

21. Reiseveranstalter 

ULTRAMAR Touristik International GmbH 

 Bismarckstraße 72  (D) 46284 Dorsten 

Fon +49 2362 9889 88  Fax +49 2362 9889 23 

 info@ultramar-ti.com  www.ultramar-ti.com 

 

Geschäftsführer: Dr. Roger Przybylski 

Registerrecht: Amtsgericht Gelsenkirchen 

Registernummer: HRB 8285 

 

Veranstalter-Haftpflichtversicherung: tourVERS Touristik-

Versicherungsservice GmbH, Borsteler Chaussee 51, 

22453 Hamburg 

 

Alle Angaben entsprechen dem Stand: 1. Juli 2018. 

 

Ausführliche Informationen zur Verarbeitung von Kun-

dendaten sind unter  

www.ultramar-ti.com/Datenschutzerklaerung  

zusammengefasst. 

http://www.ultramar-ti.com/

